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Der Begriff ‚Pläne’ umfasst im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes: 
Pläne und Entscheidungen in vorgelagerten 
Verfahren, die bei behördlichen Entschei
dungen zu beachten oder zu berücksichti
gen sind, soweit sie, einzeln oder im Zusam
menwirken mit anderen Plänen oder Projek
ten, geeignet sind, ein Gebiet von gemein
schaftlicher Bedeutung oder ein Europäisches 
Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträch
tigen (§ 10 Abs. 1 Nr. 12 BNatSchG). 

Von der Prüfpflicht erfasst sind z. B.: 
1. Linienbestimmungen von Bundesfern

straßen und Bundeswasserstraßen sowie 
2. Raumordnungs- u. Regionalpläne 

für das Landesgebiet. Dazu gehören das 
Berlin-Brandenburger Landesentwick
lungsprogramm und die Landesent
wicklungspläne (Kap. 3.4). 

3. Flächennutzungsplan und Bebauungs
pläne (Kap. 3.4). 

Eine Verträglichkeitsprüfung ist nicht erfor
derlich: 
•	 wenn es sich um einen Plan oder ein Pro

jekt zur Umsetzung der Ziele der FFH- oder 
VogelSchRL handelt (vgl. § 16 NatSchGBln 
und § 10 BNatSchG). 

•	 bei Bauvorhaben in Gebieten mit Bebau
ungsplänen nach § 30 BauGB und während 
der Planaufstellung nach § 33 BauGB (§ 37 
Abs. 1 BNatSchG). 

Abb. 14: Verfahrensschritte der FFH-VP nach § 34 und § 35 BNatSchG 

1. FFH-Vorprüfung 

2. FFH- Verträglichkeitsprüfung 

Kriterien: 

• Zusammenwirken mit anderen Vorhaben 
• erhebliche Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes 

in seinen Schutzzwecken oder für die Erhaltungsziele maß
geblichen Bestandteilen möglich 
Frage: 
Sind die Tatbestände erfüllt, die eine FFH-Verträglichkeits
prüfung (FFH-VP) erforderlich machen? 

Kriterien: 
• relevante Wirkungen des Projektes oder Plans 
• Erheblichkeit der zu erwartenden Veränderungen 

Frage: 
Kann das Projekt oder der Plan zu erheblichen Beeinträchti
gungen der Erhaltungsziele eines NATURA 2000-Gebietes 
in seinen maßgeblichen Bestandteilen führen?  

3. Prüfung der Ausnahmebestimmungen 

Kriterien: 
• keine zumutbaren, verträglicheren Alternativen 
• zwingende Gründe überwiegenden öffentlichen Interesses 
• Maßnahmen zur Kohärenzsicherung möglich 

Bei erheblicher Beeinträchtigung von prioritären 
Lebensräumen/Arten: 

• eingeschränkte Ausnahmegründe nach § 16 Abs. 4 NatSchGBln 
• ggf. Stellungnahme der Kommission 

Frage: 
Sind die für eine ausnahmsweise Zulassung erforderlichen 
Tatbestände gegeben? 

FFH-VP nicht 
erforderlich 

Zulassung 
des Projekts 
bzw. Beschluss 
des Plans 
möglich 

Unzulässigkeit 
des Projektes 
bzw. des Plans 

Unzulässigkeit 
des Projektes 
bzw. des Plans 

FFH-VP erforderlich 

Ausnahmeverfahren 

Zulassung des Projektes bzw. Beschluss des Plans möglich 

Ja 

Nein 

Nein 

Nein 

Ja 

Ja 

• Plan oder Projekt gem. § 10 Abs. 1 BNatSchG 
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